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§211
Wahlfälschung

(1) Wer als Mitglied einer Wahlkom
mission oder als ein in ihrem Auftrag Han
delnder das Ergebnis einer Wahl zur 
Volkskammer, zu den örtlichen Volksver
tretungen, eines Volksentscheids oder einer 
Volksbefragung verfälscht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

2. A b s c h n i t t  
Straftaten gegen die staatliche 

und öffentliche Ordnung

§212
Widerstand gegen staatliche Maßnahmen

(1) Wer einen Angehörigen eines staat
lichen Organs durch Gewaltanwendung 
oder Bedrohung mit Gewalt oder einem 
anderen erheblichen Nachteil an der 
pflichtgemäßen Durchführung der ihm 
übertragenen staatlichen Aufgaben zur 
Aufrechterhaltung von Ordnung und Si
cherheit hindert, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Haftstrafe be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat 
gegen einen Bürger begeht, der in staat
lichem Auftrag bei der Durchführung von 
Aufgaben zur Gewährleistung von Ord
nung und Sicherheit mitwirkt.

(3) Wer die Tat zusammen mit anderen 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu acht 
Jahren bestraft.

(4) Ist die Tatbeteiligung von unterge
ordneter Bedeutung, kann der Täter mit 
Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe 
oder Geldstrafe bestraft werden.

(5) Der Versuch ist strafbar.
§213

Ungesetzlicher Grenzübertritt
(1) Wer widerrechtlich die Staatsgrenze 

der Deutschen Demokratischen Republik 
passiert oder Bestimmungen des zeitweili
gen Aufenthalts in der Deutschen Demo
kratischen Republik sowie des Transits 
durch die Deutsche Demokratische Repu
blik verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Haftstrafe oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Bür
ger der Deutschen Demokratischen Repu
blik rechtswidrig nicht oder nicht frist
gerecht in die Deutsche Demokratische Re
publik zurückkehrt oder staatliche Festle
gungen über seinen Auslandsaufenthalt 
verletzt.

(3) In schweren Fällen wird der Täter 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
acht Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt insbesondere vor, wenn
1. die Tat Leben oder Gesundheit von 

Menschen gefährdet;
2. die Tat unter Mitführung von Waffen 

oder unter Anwendung gefährlicher 
Mittel oder Methoden erfolgt;

3. die Tat mit besonderer Intensität 
durchgeführt wird;

4. die Tat durch Urkundenfälschung 
(§ 240), Falschbeurkundung (§ 242) oder 
durch Mißbrauch von Urkunden oder 
unter Ausnutzung eines Verstecks er
folgt;

5. die Tat zusammen mit anderen began
gen wird;

6. der Täter wegen ungesetzlichen Grenz
übertritts bereits bestraft ist.
(4) Vorbereitung und Versuch sind straf

bar.

A n m e r k u n g  :
Zuwiderhandlungen gegen die gesetzli

chen Bestimmungen oder auferlegte Be
schränkungen über Ein- und Ausreise oder 
Aufenthalt können in leichten Fällen als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§214
Beeinträchtigung staatlicher oder 

gesellschaftlicher Tätigkeit

(1) Wer die Tätigkeit staatlicher Organe 
durch Gewalt oder Drohungen beeinträch
tigt oder in einer die öffentliche Ordnung 
gefährdenden Weise eine Mißachtung der 
Gesetze bekundet oder zur Mißachtung der 
Gesetze auffordert, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen 
Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesell
schaftlichen Tätigkeit oder wegen ihres 
Eintretens für die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit mit Tätlichkeiten vorgeht oder 
solche androht.


